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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der VOGT GmbH 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Auftraggeber“), sofern der 
Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
(2) Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder 
bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit 
unseren Auftraggebern über die von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen 
und gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 
(3) Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter 
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 
haben. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des Auftraggebers die Lieferung 
an ihn vorbehaltlos ausführen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, 
wenn wir dem Auftraggeber Muster, Zeichnungen, Kostenvoranschläge, sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an 
denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Der Auftraggeber darf diese 
Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten 
zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er 
hat diese Gegenstände auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben und eventuell 
gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht 
mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
(2) Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen 
desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen 
oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen 
darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie 
die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.  
(3) Die Bestellung der Ware durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertragsangebot. 
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann 
schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Auftraggeber erklärt werden.  
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§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug 
(1) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets 
nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt 
oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder den sonst 
mit dem Transport beauftragten Dritten. Unsere rechtzeitige Leistung setzt voraus, dass alle 
kaufmännischen und technischen Fragen zwischen dem Auftraggeber und uns geklärt sind und 
der Auftraggeber alle ihm obliegenden vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hat. 
(2) Sofern verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
werden können, z.B. bei Energiemangel, Importschwierigkeiten, Betriebs- und 
Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt oder Verzögerungen unserer Lieferanten, verlängert 
sich die Lieferzeit um die Dauer der Verzögerung. 
(3) Teillieferungen sind zulässig, sofern sich hieraus keine Nachteile für den Auftraggeber 
ergeben. 
(4) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird eine Lieferung oder 
Leistung, gleich aus welchem Grund, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach 
Maßgabe von § 8 beschränkt. 
 
§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk Incoterm EXW. Auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers 
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Angaben über Gewicht 
und Abmessungen der Verpackung sind stets nur annähernd und nicht verbindlich. 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
den sonst mit dem Transport beauftragten Dritten über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist 
diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte 
Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe 
bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber im Verzug der Annahme ist. 
(3) Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber umgehend nach Erhalt der 
Ware innerhalb der geltenden Fristen schriftlich beim Spediteur zu melden und geltend zu 
machen. 
(4) Produktionstechnisch bedingte Minder- und Mehrlieferungen bis zu 10 % der bestellten Menge 
sind vom Auftraggeber zu akzeptieren. 
 
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise. Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zuzüglich 
Verpackung, der gesetzlichen Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und 
anderer öffentlicher Abgaben. 
(2) Beim Versendungskauf (§ 4 (1)) trägt der Auftraggeber die Transportkosten ab Werk und die 
Kosten einer ggf. vom Auftraggeber gewünschten Transportversicherung. 
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(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 
30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug, ohne dass es einer 
Mahnung bedarf. Der Kaufpreis ist während des Verzugs nach § 288 BGB zu verzinsen. 
Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 
HGB) unberührt. 
(5) Dem Auftraggeber stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als 
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 
(6) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrags 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu 
mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den 
Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 
dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten 
wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden.  
Der Auftraggeber hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe 
Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts 
herauszuverlangen. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte 
nur geltend machen, wenn wir dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur 
Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist. 
(4) Der Auftraggeber muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Er muss sie auf seine Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. 
Ansprüche aus dem jeweiligen Versicherungsvertragsverhältnis tritt der Auftraggeber bereits jetzt 
an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. 
(5) Der Auftraggeber ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall 
gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 
a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte 
der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende 
Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 
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b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an. Die in Abs. (2) genannten Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung 
der abgetretenen Forderungen. 
c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns ermächtigt. Wir verpflichten 
uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist 
dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, 
werden wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
 
§ 7 Gewährleistung 
(1) Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Der Auftraggeber hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu 
untersuchen. Erkennbare Mängel sind uns innerhalb zwei Wochen nach Eingang der Ware oder 
– wenn sich der Mangel erst später zeigt – innerhalb zwei Wochen ab Entdeckung schriftlich 
anzuzeigen. Die Untersuchungs- und Rügepflicht des § 377 HGB bleibt unberührt. 
(3) Der Auftraggeber hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken vollständig zu 
übergeben. Rücksendungen hat uns der Auftraggeber vorab anzukündigen, damit wir die 
Entgegennahme der Sendung gewährleisten können. Eine kostenpflichtige Selbstvornahme von 
Mängelbeseitigungsarbeiten durch den Auftraggeber oder durch Dritte bedarf unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung. 
(4) Abweichungen in den Abmessungen sind bei der Herstellung unvermeidlich. Es bleiben 
deshalb die Toleranzbereiche nach dem jeweiligen Stand der Technik vorbehalten 
(Allgemeintoleranzen nach DIN 40680 mittel, Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 8015 
unabhängig). Hiervon abweichenden Toleranzen müssen jeweils gesondert vereinbart werden. 
Die Abnahmequalität beim Auftraggeber erfolgt nach AQL 2,5 Prüfniveau I Einfach-
Stichprobenplan, wenn nicht anders vereinbart. 
(5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne unsere Zustimmung den 
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch 
unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die 
Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 
(6) Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
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§ 8 Sonstige Haftung 
(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur a) für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen 
haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auftraggeber nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
§ 9 Schutzrechte 
(1) Es ist ausschließlich Sache des Auftraggebers sich darüber zu vergewissern ob die uns in 
Auftrag gegebenen Gegenstände Schutzrechte Dritter verletzen. Der Auftraggeber verpflichtet 
sich, uns über Schutzrechtsbehauptungen Dritter hinsichtlich der gelieferten Produkte 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
(2) Der Auftraggeber hat uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der 
unter Abs. (1) genannten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben und uns alle 
notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. Im 
Falle einer vom Auftraggeber zu vertretenden Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ist der 
Auftraggeber zum Ersatz des hieraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
(3) Wird uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm 
gehöriges Schutzrecht untersagt, sind wir berechtigt, die Herstellung bzw. Lieferung bis zur 
Klärung der Rechtslage zwischen dem Auftraggeber und dem Dritten einzustellen. 
(4) Verlangt der Auftraggeber die Anbringung irgendwelcher Prüfzeichen, so übernimmt er die 
Gewähr dafür, dass die betreffenden Artikel zur Führung berechtigt sind. 
 
§ 10 Konstruktion, Werkzeuge 
(1) Modelle, Werkzeuge, Formen und Vorrichtungen sowie deren Änderung werden dem 
Auftraggeber gesondert berechnet. Anteilige Kosten sind bei Rechnungsstellung innerhalb von 
14 Tagen und ohne Abzug fällig. Der Auftraggeber erlangt nach vollständiger Bezahlung das 
Eigentumsrecht. 
(2) Die dem Auftraggeber anteilig in Rechnung gestellten Modelle, Werkzeuge, Formen und 
Vorrichtungen sowie die Konstruktionen verbleiben zum Schutz der Konstruktion in unserem 
Besitz. Ihre Auslieferung kann nicht gefordert werden, auch nicht bei Mängelrügen und 
unabhängig davon, ob Lieferungen aus ihnen erfolgen oder nicht. 
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(3) Die Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte an den für Auftraggeber oder Dritte 
gestalteten Modellen, Werkzeugen, Formen oder Matrizen verbleiben bei uns. 
(4) Die Kosten der Unterhaltung, Überholung und der Reparatur dieser Modelle, Werkzeuge, 
Formen und Vorrichtungen aufgrund von üblichem Verschleiß trägt – mangels einer 
anderweitigen Vereinbarung – der Auftraggeber. Die Kosten bei einer eventuellen Beschädigung 
bzw. Verlust tragen wir. 
(5) Werden binnen 10 Jahren nach der Lieferung der letzten Bestellung keine Aufträge für ein 
Werkzeug oder einer Matrize erteilt, so sind wir nach vorheriger Mitteilung an den Auftraggeber 
berechtigt, das Werkzeug oder die Matrize zu vernichten. Sollen Werkzeuge oder Matrizen über 
den 10 Jahreszeitraum hinaus aufbewahrt werden, so fallen hierfür Lagergebühren an. 
 
§ 11 Verjährung 
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers nach § 8 ausschließlich die gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 
 
§ 12 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
(1) Für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
(3) Ist der Auftraggeber Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz ausschließlicher 
– auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen 
Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. 
 

Stand: März 2024 
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